
 

 

 

 

 
 

 

 
Bezeichnung: 
 
Förderantrag im Bereich des Veterinäramtes;  
hier: Antrag des Tierschutzvereins für den Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V. vom 29.07.2018 
 
Sachverhalt: 
 
Der Tierschutzverein für den Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V. hat mit Schreiben vom 
29.07.2018 einen Antrag auf Bezuschussung von baulichen Maßnahmen für die weitere 
Nutzung des Tierheimes in Rotenburg (Wümme) gestellt. Der Antrag des Tierschutzvereins vom 
29.07.2018 sowie eine Ergänzung vom 09.08.2018 sind als Anlage beigefügt. 
 
Beantragt wurde die Bezuschussung folgender Maßnahmen: 
 
Überdachung der Außengehege     1.500 € 
Einzäunung eines Hundeauslaufes  12.000 € 
 
Insgesamt:      13.500 € 
 
Nach der Entscheidung des Tierschutzvereins kein neues Tierheim zu bauen, erscheinen die 
angestrebten baulichen Maßnahmen aus Tierschutzgründen dringend erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) gewährt dem Tierschutzverein für den 
Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V. für die baulichen Maßnahmen 
(Überdachung und Einzäunung) einen Zuschuss in Höhe von 13.500 €. Es sind 
die Regeln der „Verwaltungshandreichungen für die Gewährung von Zuschüssen 
und Zuweisungen aus Kreismitteln“ des Landkreises entsprechend anzuwenden. 
Der Zuschuss verfällt, wenn die beantragten Mittel nicht innenhalb von zwei 
Jahren abgerufen werden. 

 
 
 
Luttmann 
 

 

B e sc h l uss vo r lag e  
Veterinäramt  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2016-21/0561 

Status:         öffentlich 

Datum:     26.10.2018 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

08.11.2018 Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 

06.12.2018 Kreisausschuss 
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